
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gemäß ÖNORM sind elastische Verfugungen aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften als 

sogenannte „Wartungsfugen“ anzusehen und sind daher keine ABDICHTUNGEN! 

 

Dauerelastisch verschlossene Randfugen sind in Abhängigkeit von der Raumnutzung und der daraus 

resultierenden Beanspruchung in periodischen Abständen (2-3 x jährlich) zu überprüfen und 

gegebenenfalls zu erneuern.  

Überall dort, wo elastische Fugenmaterialien eingesetzt werden und diese wiederholter 

Feuchtigkeitsbelastung, Wärme und Verschmutzung durch Gebrauchswasser, 

Körperreinigungsmittel und dergl. ausgesetzt sind, ist die Bildung von Schimmelpilzen 

wahrscheinlich. Die Bildung von Schimmelpilzen wird gebremst, wenn die sofortige Reinigung 

bzw. Trockenlegung der Wartungsfuge (Dusche, Waschbecken, Küchenarbeitsplatte) erfolgt. Von 

der Verwendung von aggressiven Reinigungsmittel wird dringend abgeraten, diese zerstören die 

Fuge und machen sie durchlässig und porös. 

Bewohner sind für diese Kontroll- und Wartungsarbeiten selbst verantwortlich –  Wartungsfugen 

unterliegen nicht der Gewährleistung, Folgeschäden durch undichte Fugen sind meist erheblich, aus 

diesem Grund ist eine besondere Sorgfalt anzuraten.   

     

 

                                                                                      Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung - 
Ihr SOB-Team

 

 

 

 


